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BETREFF  Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG); 

Anfrage bzgl. Vergabeverfahren Pflegeleistungen WISKI7 [#240459] 
BEZUG  Ihr Antrag vom 09.02.2022 
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mit E-Mail vom 09.02.2022 beantragen Sie unter anderem nach dem Informationsfreiheits-
gesetz des Bundes (IFG) Zugang zu folgenden Informationen: 
 
„1) Alle eingegangenen Angebote inkl. Kosten bei Verfahren [a] 
2) Den abgeschlossenen Vertrag bei [a]. 
 
Persönliche Daten, Betriebs-  und Geschäftsgeheimnisse dürfen gerne geschwärzt werden. 
Falls ein Drittbeteiligungsverfahren durchgeführt wird, bitte ich ebenfalls um den damit ver-
bundenen Schriftverkehr. 
 
[a] = https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:653126-2021:TEXT:DE:HTML&src=0“. 
 
Es ergeht folgender Bescheid: 
 
1.  Ich gebe Ihrem Antrag im Rahmen der beigefügten Anlage statt.  
 
2. Der Bescheid ergeht auslagen-  und gebührenfrei. 
 



 

 

Seite 2 Begründung: 
 
Zu 1.  
 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  
Ein Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG besteht 
insoweit, als er in beigefügten Anlagen ersichtlich ist. 
 
Umweltinformationsgesetz (UIG) 
Ein Anspruch nach § 3 Absatz 1 UIG ist nicht gegeben, weil es sich bei den angeforderten In-
formationen nicht um Umweltinformationen im Sinne von § 2 Absatz 3 UIG handelt. 
 
Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 
Auch ein Anspruch nach § 2 Absatz 1 VIG ist nicht gegeben, weil es sich bei den angeforder-
ten Informationen auch nicht um Verbraucherinformationen im Sinne des § 1 VIG handelt. 
 
Zu 2. 
 
Dieser Bescheid ergeht gem. § 10 Abs. 1 S. 2 IFG gebührenfrei. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist beim ITZBund, Bernkastelerstr. 8, 53175 Bonn 
einzulegen. 
 
Hinweis zum Datenschutz:  
Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten wurden bzw. werden zwecks Kon-
taktaufnahme und Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Welche Daten zu welchem 
Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet werden, hängt von Ihrem Anliegen und den 
konkreten Umständen ab. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Rechte als Betroffe-
ner finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter: 
https://www.itzbund.de/DE/service/servicefooter/datenschutz/datenschutz_node.html 


